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Gesetzgebungsinitiative „Handlungssicherheit in professioneller Erziehung“  

- Machtmissbrauch von PädagogInnen und zuständigen Behörden vorbeugen - 

I.   Handlungsunsicherheiten in der Erziehungspraxis und in Behörden - Analyse und Lösungsansatz 

„Gewalt“ ist in der Erziehung seit dem Jahr 2000 geächtet. Das Gewaltverbot des §1631 II Bürgerliches 

Gesetzbuch/ BGB beinhaltet: Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, 

seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. In der professionellen Erzie- 

hung in Kitas, Schulen, Internaten, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie in der Jugendhilfe und 

in der Eingliederungshilfe hat das Gewaltverbot aber statt zu einer Stärkung des Kindesschutzes zu er-

heblichen Unsicherheiten geführt, wie der Gewaltbegriff, abgesehen von eindeutig verbotenem Schlagen, 

in schwierigen Erziehungssituationen auszulegen ist: Welche Handlungsoptionen sind im Rahmen grenzset-

zender Erziehung (z.B. Verbote, Konsequenzen) verantwortbar? Wann ist von „Gewalt“ auszugehen? Wie soll 

etwa ein Lehrer reagieren, wenn auf dem Schulhof geraucht wird? Soll er aus Angst, gegen das Gewaltverbot 

zu verstoßen, wegsehen und seine Erziehungsverantwortung vernachlässigen oder stellt er sich der Situation? 

Welche Handlungsoptionen hat er dann? Unsicherheiten bestehen vor allem bei Grenzsetzungen, die einen kör-

perlichen Einsatz erfordern, das heißt im Falle aktiver Grenzsetzungen wie der Sicherstellung eines Handys bei 

Verdacht gewaltverherrlichenden Inhalts bzw. bei der Wegnahme von Tabak, Alkohol oder sonstiger Drogen1.  

Machtmissbrauch stellt sich als strukturelles Problem dar, mit folgenden gravierenden Auswirkungen: 

 

1. Auf der strafrechtlichen Ebene: zum Beispiel das Verbrechen an Greta in einer Kita in Viersen im Juni  

2. Misshandlungen in Einrichtungen der Jugendhilfe, z.B. Haasenburg/ BB 2015 und Friesenhof/ SH 20172 

3. Handlungsunsicherheit verantwortlicher PädagogInnen3 im Erziehungsalltag mangels Unterstüt-

zung der Beratungs- und Aufsichtsbehörden4 sowie mangels Orientierungshilfe in Leitlinien, etwa 

eines Verhaltenskodex für LehrerInnen. Aktuelle Einrichtungsberichte, die sich dem Tabuthema öffnen, 

belegen das (Anhang1). Zur Verifizierung ist eine neutrale wissenschaftliche Untersuchung zu empfehlen,/ 

die basisorientiert und repräsentativ aufklärt. Träger und Leitungen sind oft nicht informiert, weil Mitar-

beiter arbeitsrechtliche Schritte fürchten. Auch schweigen Einrichtungen aufgrund der Betriebserlaubnisab-

hängigkeit gegenüber dem Landesjugendamt. Und: PädagogInnen fällt es verständlicherweise schwer, in 

fachlichen und rechtlichen Grauzonen5 sich und anderen Handlungsunsicherheiten einzugestehen, was zur 

Tabuisierung beiträgt. Eine Grauzone besteht z.B. bei aktiven Grenzsetzungen mit körperlichem Einsatz. 

 
1 Das Projekt bietet Fallbeispiele der Erziehungspraxis https://www.paedagogikundrecht.de/wp-content/uploads/2020/07/Fallbeispiele-1.pdf 
2 https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/5200/drucksache-18-5272.pdf, Das Gutachten zeigt Defizite in Landesjugendämtern auf (Teil 

IV, These 7): https://www.paedagogikundrecht.de/wp-content/uploads/2020/07/gutachten-m%C3%B6rsberger-wiesner-aus-anlass-friesenhof.pdf 
3 So sind zum Beispiel LehrerInnen als Opfer von Gewalt von SchülerInnen unsicher, wie sie reagieren dürfen: 2. Forsa- Studie aus dem 2018: 

https://www.vbe.de/fileadmin/user_upload/VBE/Service/Meinungsumfragen/3_2018-04-09_forsa-Bericht_Gewalt-gg-LK_Sicht-SL_Bund.pdf 
4 Aufsichtsbehörden entscheiden in der Abgrenzung Erziehung - Gewalt selbst ohne objektivierbare Kriterien, was ebenfalls zu Problemen der Hand- 

lungsunsicherheit führt.    
5 Es sind dies langjährige Erfahrungen des Projekts im Umgang mit PädagogInnen und Behörden, unter anderem in vielen bundesweiten Inhouse- 

Seminaren seit 2010. Das Thema „Handlungssicher im Gewaltverbot“ wird auch durch fehlende selbstkritische Haltung der Behörden tabuisiert. 

Für diese besteht das Problem, bisher langjährig praktizierte Aufgabenwahrnehmung zu hinterfragen und in Grauzonen nicht reagiert zu haben. 
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4. Handlungsunsicherheit der Jugendämter: in dem gegenüber Familien ausgeübten „staatlichen Wächter-

amt“ sind Entscheidungen m Sinne einer „Kindeswohlgefährdung“ teilweise nicht nachvollziehbar6. 

5. Handlungsunsicherheit in Landesjugendämtern: diese üben ihre Beratungs- und Aufsichtspflicht in der 

Abgrenzung Erziehung - „Gewalt“ ebenfalls ohne objektivierende Leitlinien aus: wann beginnt „Gewalt“?  

Der unklaren gesetzlichen „Gewaltächtung“ muss für professionelle Erziehung ein zweiter Schritt fol- 

gen, mit dem Ziel, die Handlungssicherheit verantwortlicher PädagogInnen und beratender sowie beauf-

sichtigender Behörden zu stärken. Die Handlungssicherheit ist Grundvoraussetzung des Kindesschutzes. 

 

Das Ziel gestärkter Handlungssicherheit setzt Folgendes voraus: 

 

• einen weitgefassten, mit Machtmissbrauch gleichgesetzten Gewaltbegriff, der neben rechtswidrigem  

Handeln als Straftat, Kindeswohlgefährdung oder in sonstiger Weise jede fachliche Illegitimität⃰  umfasst.  

• Leitlinien (II.2) zur Orientierung von PädagogInnen und zuständigen Behörden, die das „Gewaltverbot der 

Erziehung“ und somit das „Kindeswohl“7 durch einen Rahmen fachlicher Legitimität⃰  konkretisieren. 

 

⃰ In der Erziehung erfordert das „Kindeswohl“ „fachlich legitime“ Entscheidungen, sowohl auf Seiten der  

verantwortlichen PädagogInnen als auch der beratenden und beaufsichtigenden Behörden. „Fachlich legitim“ 

bedeutet, dass Entscheidungen fachlich begründbar sind, das heißt, sich als pädagogisch zielführend dar-

stellen. Voraussetzung ist, dass sie nachvollziehbar eines der grundlegenden Erziehungsziele der „Eigen-

verantwortlichkeit“ oder der „Gemeinschaftsfähigkeit“ (§ 1 Sozialgesetzbuch VIII / SGB VIII) verfolgen. 

Das heißt, Entscheidungen und daraus resultierendes Handeln müssen aus der Sicht einer gedachten neutralen 

Fachkraft geeignet sein, ein Erziehungsziel im Rahmen der „Eigenverantwortlichkeit“ oder der „Gemeinschafts-

fähigkeit“ des jungen Menschen zu verfolgen.  

 

Wie aber sieht die Realität aus? Z.B. im „staatlichen Wächteramt“ der Landesjugendämter gegenüber Ein-

richtungen der Jugend- und der Eingliederungshilfe sowie - auf die Unterbringung bezogen - gegenüber Interna- 

ten (Einrichtungsaufsicht nach den §§ 45ff SGB VIII) werden die Fragen der Einrichtungen zur Abgrenzung 

Erziehen - Machtmissbrauch derzeit ebenso wenig beantwortet wie von der Schulaufsicht oder von der staatli-

chen Aufsicht über kinder- und jugendpsychiatrische Kliniken8 (Anhang 1). Dies ist eine Ursache/ für Hand-

lungsunsicherheiten in der Praxis und zugleich ein gravierendes Manko, weil Behörden gehalten sind, kindes-

wohlverletzendem Handeln präventiv durch Beratung und Fortbildung zu begegnen. Entscheidend ist, wie be-

reits ausgeführt, dass es für PädagogInnen und Behörden zurzeit unmöglich ist, nach objektivierbarem Maßstab  

zu beurtelen9. Ihre Entscheidungen können somit im Sinne des „Kindeswohls“ und des Artikels 3 UN- Kin-

desrechtskonvention derzeit nicht nachvollziehbar sein. Dieser Artikel lautet: Bei allen Maßnahmen, die 

 
6 Am 3.3.2020 berichtet die Rheinische Post: Kinderschutz ist unzureichend: https://rp-online.de/nrw/landespolitik/lehren-aus-dem-fall-luegde-for-

scher-halten-kinderschutz-in-deutschland-fuer-unzureichend_aid-49319659) von Erkenntnissen der Universität Koblenz Landau: „das Jugend- 

amt in Oberhausen nahm bei akuten Gefährdungen des Kindeswohls 2016 dreimal häufiger ein Kind aus einer Familie als in Gelsenkirchen und 

sogar fünfmal häufiger als in Duisburg.“ Ursache hierfür ist, dass die Feststellung, ob "Kindewohlgefährdung" vorliegt, ohne einen objektivier-

baren Maßstab/ Entscheidungskriterien getroffen wird. Die Rheinische Post/ am 1.11.2014: Entweder reagiert es (das Jugendamt) zu früh oder zu 

spät. Kaum eine Institution ist so umstritten wie das Jugendamt: https://rp-online.de/nrw/panorama/ein-tag-im-jugendamt_aid-20168465 
7 Voraussetzung des „Kindeswohls“ ist, dass fachlich legitim gehandelt, das heißt Machtmissbrauch vermieden wird. „Kindeswohlgefährdung“ liegt 

hingegen bei erheblicher Gesundheits- oder Lebensgefahr vor, darüber hinaus bei voraussichtlich andauernder Gefahr für die Entwicklung zur 

eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in körperlicher, geistiger oder seelischer Hinsicht. 
8 Dies entspricht den langjährigen, bundesweiten Projekterfahrungen im Umgang mit Behörden und PädagogInnen, wobei das Problem „Hand- 

lungsunsicherheit im Gewaltverbot“ in der Regel tabuisiert wird und ein Gedankenaustausch nur in anonymer Form möglich ist. Die Besorgnis 

vor arbeitsrechtlichen Konsequenzen der Leitung ist sehr groß. Und: weil PädagogInnen das Thema nicht öffnen, bestehen auch keine Statistiken.   
9 Für Behörden ist das mit dem Rechtsstaatsproblem „Rechtmäßigkeit der Verwaltung“ verbunden, da Gefahr der Beliebigkeit oder Willkür besteht.  

https://rp-online.de/nrw/landespolitik/lehren-aus-dem-fall-luegde-forscher-halten-kinderschutz-in-deutschland-fuer-unzureichend_aid-49319659
https://rp-online.de/nrw/landespolitik/lehren-aus-dem-fall-luegde-forscher-halten-kinderschutz-in-deutschland-fuer-unzureichend_aid-49319659
https://rp-online.de/nrw/panorama/ein-tag-im-jugendamt_aid-20168465


 

3 
 

Kinder (und Jugendliche) betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen 

Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des 

Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Dieses internationale Recht beschreibt ein wich-

tiges Kindesrecht, das für die Erziehungspraxis einer Konkretisierung des „Kindeswohl“begriffs bedarf. Es ist 

mithin geboten, PädagogInnen und zuständigen Behörden eine Entscheidungshilfe an die Hand zu geben, 

die ihnen im rechtlichen Sinne als „Beurteilungsspielraum“ für die Auslegung des Kindeswohlbegriffs zur Verfü-

gung steht. Die Entscheidungshilfe muss geeignet sein, allen Verantwortlichen ein einheitliches Kindeswohl-

verständnis zu vermitteln, andererseits Maßstab für die Abgrenzung Erziehung - Machtmissbrauch. So würden 

im Sinne des Kindeswohls nachvollziehbare Entscheidungen erleichtert und die Beliebigkeitsgefahr einge-

dämmt. Letztere besteht darin, dass ohne objektivierbarem Maßstab ausschließlich subjektiv entspre-

chend der pädagogischen Haltung einzelner PädagogInnen und BehördenmitarbeiterInnen entschieden 

wird. Das entspricht eigenen langjährigen Erfahrungen im Landesjugendamt Rheinland, bestätigt durch Pro-

jekterkenntnisse in vielen Praxisseminaren (unbeantwortete Fragen der Erziehungspraxis/ Anhang 1).             /  

 

Das Problem der Handlungsunsicherheit lässt sich wie folgt zusammenfassen:  

 

• Für grenzwertige Situationen des Erziehungsalltags fehlen den PädagogInnen und Behörden Orien-

tierung bietende Handlungsleitlinien mit Optionen für ein legitimes und somit begründbares Handeln. Es 

fehlt ein Rahmen fachlicher Legitimität als entscheidende Grundvoraussetzung des Kindeswohls.  

• Daher besteht eine erhöhte Gefahr des Machtmissbrauchs in der Erziehungspraxis und in zuständi- 

gen Behörden (z.B. Schulaufsicht, Jugend-/ Landesjugendamt). Viele Fragen bleiben unbeantwortet, 

zum Beispiel: darf ein Kind kurzfristig angefasst werden, um ein Gespräch fortzuführen? Darf sich die/ der 

PädagogIn mit gleichem Ziel dem Kind in den Weg stellen, um dessen Fortgehen zu verhindern? Wann 

darf ein Handy weggenommen werden? Wie darf der Internetzugang reglementiert werden? Wie ist zwi-

schen fachlich begründbarer Freiheitsbeschränkung (z.B. auf das Zimmer schicken) und nach § 1631b II 

BGB richterlich- genehmigungspflichtigen „freiheitsentziehenden Maßnahmen“ zu unterscheiden? 

• Während in der professionellen Erziehung die Strafbarkeitsebene geregelt ist, fehlt auf der Fachebene 

eine Entscheidungshilfe „fachlicher Legitimität“, ausgehend von dem Grundsatz, dass in der Erzie-

hung nur fachlich legitimes Handeln rechtmäßig sein kann. 

• Das Thema „Handlungsunsicherheiten in professioneller Erziehung“ wird tabuisiert. Dafür gibt es 

mehrere Gründe: einerseits fällt es schwer, sich und anderen Handlungsunsicherheiten einzugestehen und 

unbeantwortete Fragen zu öffnen. Bisheriges langjähriges Handeln müsste hinterfragt werden. Z.B. in der 

Jugendhilfe wird auch aufgrund der Betriebserlaubnisabhängigkeit (§§ 45 ff SGB VIII) nicht offen disku-

tiert. Mangels Abgrenzungskriterien Erziehung - Machtmissbrauch werden mit dem Landesjugendamt Ver-

einbarungen getroffen, die beidseits ausschließlich persönlicher Auffassung entsprechen. Von nachvoll-

ziehbarer objektivierender Sicherung des Kindeswohls kann dabei nicht die Rede sein, eher von Abspra-

chen persönlicher Absicherung, die für die Behörde aufgrund des Rechtsstaatsgebots problematisch sind.    

• Oft wird insbesondere von Landesjugendämtern argumentiert, Handlungslinien seien nicht möglich, weil 

jede Situation des Erziehungsalltags singulär sei. Unter Berücksichtigung des Alters, der Entwicklungsstufe 

eines jungen Menschen und dessen Vorgeschichte sei jede Situation unterschiedlich zu bewerten. Diese 

Argumente sind unbestritten. Sie machen Handlungsleitlinien jedoch nicht obsolet. Leitlinien sind wichtig, 

weil sie in Betracht kommende fachlich legitime und rechtlich zulässige Handlungsoptionen beschreiben 

und der Praxis als Entscheidungsrahmen orientierungshalber zur Verfügung stehen. Eine Beurteilung des 

Einzelfalls bleibt selbstverständlich vorbehalten.  
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       II.  Handlungsunsicherheiten in der Erziehungspraxis und in Behörden - die Problemlösung  

1.   Reflexion grenzwertiger Situationen  

Wie dargelegt, ist ein fachlich legitimes und insoweit objektivierbares Handeln Grundvoraussetzung für die 

Wahrung des Kindeswohls in der Erziehung. Nur dann wird der Beliebigkeitsgefahr nicht nachvollziehbarer, 

ausschließlich subjektiver Entscheidungen vorgebeugt. Es ist wichtig, bei jeder Abgrenzung Erziehung - 

Machtmissbrauch drei aufeinander aufbauende Stufen zu unterscheiden: die persönliche pädagogische 

Haltung, die fachliche Legitimität und die rechtliche Zulässigkeit. Eine pädagogische Entscheidung kann ohne 

fachliche Legitimität nicht rechtmäßig sein. Ebenso wenig ist fachliche Legitimität ohne zugrundeliegende per-

sönliche pädagogische Haltung denkbar. Die drei Stufen sind folglich wesentlicher Bestandteil jeder Selbst- 

und Teamreflexion.  Das Ergebnis der Reflexion lautet: meine/ unsere Entscheidung ist fachlich legitim und 

rechtlich zulässig. Ich/ wir habe/ n nicht ausschließlich die eigene pädagogische Haltung zugrunde gelegt, son-

dern anhand der objektivierenden Kriterien der fachlichen Legitimität und der rechtlicher Zulässigkeit ent-

schieden. Bemerkung: nur diese dreistufige Reflexion führt zu im Sinne des „Kindeswohls“ nachvollzieh-

baren Entscheidungen. Sie ist freilich ohne vorhandene Handlungsleitsätze unmöglich. 

2.  „Handlungsleitsätze professioneller Erziehung“  

Objektivierende Handlungsleitlinien festzulegen, bedeutet „Handlungsleitsätze professioneller Erziehung“ zu 

entwickeln. Das ist Aufgabe der Verbände und obersten Fachbehörden am Ende eines Fachdiskurses für jeden 

Bereich professioneller Erziehung. Im Anhang 2 sind für die Jugendhilfe Handlungsleitsätze als Diskussions-  / 

grundlage beispielhaft beschrieben. Sie stützen die Handlungssicherheit der PädagogInnen und zuständigen Be-

hörden, dienen mithin dem Kindesschutz. Sobald Handlungsleitsätze orientierungshalber beschrieben sind, hat 

dies auch Auswirkungen auf die juristische Betrachtung des „Kindeswohls“. Richter sind in dessen Auslegung 

an die Entscheidung der professionellen Erziehung bzw. der zuständigen Behörde insoweit gebunden, als sie 

lediglich in einer Schlüssigkeitsprüfung hinterfragen, ob die Handlungsleitsätze zutreffend angewendet wurden. 

Im rechtlichen Sinne wird also dem „unbestimmten Rechtsbegriff Kindeswohl“ durch Handlungsleitsätze ein 

„Beurteilungsspielraum“ zugeordnet, den Richter in ihrer Beurteilung zu berücksichtigen haben.  

 

Der Gesetzgeber (Ziffer III.) sollte eine Verpflichtung für Handlungsleitsätze festlegen, da Fachverbände 

und Behörden keine Bereitschaft zeigen, sich dem unter Ziffer I. geschilderten Problem zu stellen:  

 

• Fachverbände und PädagogInnen befürchten, sich in ihrer bisherigen Aufgabenwahrnehmung angreifbar 

zu machen und scheuen Diskussionen über formulierte Berufsethik, insbesondere in Handlungsleitsätzen10. 

• Zuständige Behörde bräuchten eine selbstkritische Grundhaltung11, um- dem Rechtsstaatsprinzip folgend-  

eigene Entscheidungen anhand von Handlungsleitsätzen überprüfbar und nachvollziehbar zu machen. Das 

Entspricht dem Rechtsstaatsprinzip „Rechtmäßigkeit der Verwaltung“. 

Neben den fachlichen Erziehungsgrenzen im Rahmen der Legitimität werden in den Handlungsleitsätzen auch 

die rechtlichen Grenzen dargelegt, etwa das Erfordernis elterlicher Zustimmung in die Erziehungsmethoden 

 
10  Es besteht der Eindruck, dass man lieber in pädagogischer Freiheit agiert, ohne objektivierbare fachliche Grenzen. Die Internationale Gesellschaft 

für erzieherische Hilfen (IGFH) hat sich zum Beispiel für das Beschreiben von Handlungsleitsätzen im Jahr 2014 gegenüber dem Projekt für 

„unzuständig“ erklärt und lehnt jeden Fachdiskurs ab. Andere Fachverbände blockieren ebenfalls Diskussionen zum Thema „Handlungssicher-

heit“, trotz regelmäßiger Anfragen und Erinnerungen des „Projekts Pädagogik und Recht“.   
11 Erfahrungen des „Projekts Pädagogik und Recht“: in der Jugendhilfe spielt die Betriebserlaubnisabhängigkeit beaufsichtigter Einrichtungen eine 

große Rolle: Einrichtungen machen ihre Bedenken nicht publik. Auch fehlt eine funktionierende externe Fachaufsicht über die Landesjugendämter. 
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einer Einrichtung. Abgesehen von alltäglichen Methoden, die stillschweigend vom Erziehungsauftrag erfasst 

sind, bedürfen nicht vorhersehbare Maßnahmen, z. B. aktive Grenzsetzungen12, der Zustimmung. Sofern ein 

Träger aber auf der Basis der geforderten allgemeinen Handlungsleitsätze seine pädagogische Haltung im Zeit-

punkt der Aufnahme dokumentiert, sind spätere Zustimmungen in Einzelmaßnahmen entbehrlich. Auch hier 

zeigt sich die Bedeutung allgemeiner Handlungsleitsätze.  

3.   Fortbildungsangebote für zuständige Behörden 

Für zuständige Behörden ist Fortbildung anzubieten, damit sie ihrer eigenen, präventiv wirkenden Beratungs- 

und Fortbildungspflicht wirksam nachkommen und ihre Aufsicht rechtsstaatlich gesichert ohne Beliebigkeits-

gefahr wahrnehmen können. Der Bericht der Rheinischen Post vom 3.3.2020 „Kinderschutz ist unzureichend“ 

(Fußnote 6) offenbart zum Beispiel den Fortbildungsbedarf von Jugendämtern, die den Begriff "Kindeswohl-

gefährdung" sehr unterschiedlich auslegen. So nahm das Jugendamt Oberhausen „bei akuten Gefährdungen des 

Kindeswohls 2016 dreimal häufiger ein Kind aus der Familie als Gelsenkirchen, sogar fast fünfmal häufiger als 

Duisburg“ (Feststellungen der Universität Koblenz - Landau).  

III. Handlungsunsicherheiten in der Erziehungspraxis und in Behörden → die Gesetzesinitiative  

Der unter Ziffer II. erläuterte Lösungsweg erfordert die Bereitschaft der Fachwelt, das Tabuthema „Handlungs-

unsicherheit in professioneller Erziehung“ zu öffnen. Ohne einen Gesetzesauftrag wird dies nicht gelingen. Ins-

besondere ist ein Impuls für einen Fachdiskurs zu setzen. Vor einer Umsetzung der nachfolgend vorgeschla-

genen Gesetzesanpassungen wird freilich empfohlen, die unter Ziffer I. beschriebene Problemlage zu 

überprüfen und die zugrundeliegenden Tatsachen einer neutralen wissenschaftlichen, basisorientierten 

und repräsentativen Erfassung sowie Auswertung zu öffnen.     

Ziele der Gesetzesinitiative: 

• Machtmissbrauch der PädagogInnen und zuständiger Behörden in professioneller Erziehung verhindern   

• Einheitliches Kindeswohlverständnis der Erziehungspraxis und zuständiger Behörden auf der Basis eines 

„Kindesrechts auf fachlich begründbare Erziehung“ („fachliche Legitimität“/ Ziffer I.)  

• „Handlungsleitsätze professioneller Erziehung“ mit fachlichen und rechtlichen Erziehungsgrenzen als Ori-

entierung von PädagogInnen und zuständigen Behörden sowie zur Stärkung deren Handlungssicherheit 

A.    Gesetzesanpassungen auf der Landesebene 

 

1.    Für Schulen und Internate im Schulgesetz: Überschrift Kindesschutz Absatz 1: SchülerInnen besitzen 

ein Recht auf fachlich begründbares Entscheiden in der Erziehung13. Auf der Grundlage von Handlungs-

leitsätzen (Absatz 2) beschreibt das hierfür zuständige Gremium jeder Schule die pädagogische Grundhal-

tung, die Eltern und anderen Sorgeberechtigten im Zeitpunkt der Aufnahme eines Schülers/ einer Schülerin 

in Schriftform zur Zustimmung vorgelegt werden. Absatz 2: Die oberste Schulaufsichtsbehörde entwickelt 

Handlungsleitsätze als Verhaltenskodex für LehrerInnen mit fachlichen und rechtlichen Grenzen der Er-

ziehung14 (Bemerkung: für die Unterbringung und Versorgung in Internaten außerhalb des schulischen Be-

triebs ist das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration involviert). 

 
12 Aktive Grenzsetzungen sind mit körperlichem Einsatz verbunden.  
13 Die Formulierung konkretisiert den Wortlaut des § 1631 II BGB, wonach Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben: der Gewaltbegriff 

des § 1631 II BGB wird im Interesse des Kindesschutzes auf Machtmissbrauch ausgeweitet, d.h. auf jedes fachlich illegitime Handeln. 
14 Damit wird das „Kindesrecht auf fachlich begründbare Erziehung“ in der Praxis umgesetzt. 
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2.   Für die Jugendhilfe im AGKJHG15, soweit das Land gesetzgebungszuständig ist: Überschrift Kindes-

schutz Absatz 1 entsprechend A1. Absatz 2: Die kommunalen Spitzenverbände entwickeln mit den Verbän-

den der Träger der freien Jugendhilfe, den Vereinigungen sonstiger Leistungserbringer und den Landesju-

gendämtern auf Landesebene Handlungsleitsätze mit fachlichen und rechtlichen Grenzen der Erziehung. 

 

3.   Kinder- und Jugendpsychiatrie, Eingliederungshilfe, soweit gesetzgebungszuständig: Überschrift Kin-

desschutz entsprechend A1. Absatz 2: Die kommunalen Spitzenverbände entwickeln mit den Spitzenverbän- 

den der freien Wohlfahrtspflege Handlungsleitsätze mit fachlichen und rechtlichen Grenzen der Erziehung. 

 

B.   Gesetzesanpassung auf der Bundesebene im Bereich der Jugendhilfe (SGB VIII), sofern der Bund von 

seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch macht16. Der Referentenentwurf „Gesetz zur Stärkung von 

Kindern und Jugendlichen“ vom 20.8. greift das Problem der Handlungsunsicherheit nicht auf. Z.B. die 

Qualifizierung der Landesjugendamtsaufsicht ist insoweit ohne Bedeutung, solange Handlungsleitsätze 

fehlen. Es empfiehlt sich, diese Gesetzesinitiative in das laufende Gesetzgebungsverfahren einzubinden.    

 

1. Das Kindesrecht auf fachlich begründbares Entscheiden in der Erziehung wird festgeschrieben, bestenfalls 

in einem eigenen Absatz Kindeswohl und Kindesschutz. 

2. Zusätzlich ist die Verpflichtung der kommunalen Spitzenverbände festzulegen, mit den Verbänden der Trä-

ger der freien Jugendhilfe und den Vereinigungen sonstiger Leistungserbringer auf Bundesebene Hand-

lungsleitsätze zu entwickeln mit fachlichen und rechtlichen Grenzen der Erziehung. Die nach § 85 Absatz 

2 Nummer 5 und 6 zuständigen Behörden (Landesjugendämter) sind zu beteiligen. Dies entspricht § 78f 

SGB VIII für die die Finanzierbarkeit betreffenden Rahmenverträge, während es bei Handlungsleitsätzen 

um den Rahmen fachlicher Legitimität und rechtlicher Zulässigkeit geht.  

 

C.  Gesetzesanpassung auf der Bundesebene im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der  

Eingliederungshilfe, soweit die Länder nicht gesetzgebungszuständig sind (entsprechend B): 

 

1. Das Kindesrecht auf fachlich begründbares Entscheiden in der Erziehung ist festzuschreiben, bestenfalls 

in einem eigenen Absatz Kindeswohl und Kindesschutz 

2. Zusätzlich ist die Verpflichtung, Handlungsleitsätze mit fachlichen und rechtlichen Grenzen der Erziehung  

zu entwickeln, festzulegen. 

 

V.   Weitere wichtige Themen  

 

1.   Mögliche Kindeswohlverletzung / Machtmissbrauch in elterlicher Erziehung: ob und inwieweit die El-  

ternautonomie (Art.6 GG) eine Grundgesetzanpassung ermöglicht, bedarf einer besonderen Analyse17. 

 

3. Möglichem Machtmissbrauch in Koranschulen muslimischer Träger ist durch ausreichende Transpa-

renz   im Betriebserlaubnisverfahren entgegen zu wirken. § 45 II SGB VIII fordert, dass das Wohl der 

Kinder und Jugendlichen gewährleistet ist. Auch hierzu bedarf es einer besonderen Analyse. 

 

Projekt Pädagogik und Recht 

 
15 Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz/ Sozialgesetzbuch VIII  
16 Das Recht der Jugendhilfe gehört zur konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 74 Nr. 7 GG). 
17 Der Leitsatz für die professionelle Erziehung lautet: In der Pädagogik kann nur fachlich begründbares/ legitimes Handeln rechtmäßig sein: siehe 

auch Professor Simon Hundmeyer für die „zivilrechtliche Aufsichtspflicht“.    
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Anhang 1 

Aktuelle Praxisberichte zu „Handlungsunsicherheiten in professioneller Erziehung“ 

1.  Auflistung der Einrichtungen, die aufgrund Handlungsunsicherheiten im „Gewaltverbot der Erziehung“ das 

„Projekt Pädagogik und Recht“ kontaktierten: 

1-2-GO! GmbH - Klinische Jugendhilfe   52080 Aachen 

AWO Familienglobus gGmbH Kindertagesstätte 40470 Düsseldorf 

Betrieb für Sozialeinrichtungen in Hagen gem. GmbH – Jugendhilfe   58091 Hagen   

Borgardtshof    47574 Goch 

Caroline von Heydebrand-Heim und Schule   14129 Berlin 

CJD Jugenddorf Wissen   57537 Wissen 

Corsten Jugendhilfe GmbH   53940 Hellenthal 

Eibenhorst - Heilpädagogische Kinder- & Jugendhilfe   26655 Westerstede 

Ensemble GmbH   41460 Neuss  

Er.Ste. Trägergesellschaft für sozialpädagogische Einrichtungen mbH   24113 Molfsee 

Ev. Stiftung Overdyck - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   44789 Bochum 

Graf Recke Stiftung Bildung und Erziehung   40489 Düsseldorf 

Gut Rosendahl   48653 Coesfeld 

Haus Elfenland   49328 Melle 

Haus Fichtenhalde   77654 Offenburg   

Haus Käthe Stein e.V. 53177 Bonn    

Haus Maria Frieden 42555 Velbert 

Heilpädagogische Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen "Am Wiesgrund" GmbH   88171 Weiler-Simmerberg 

Heimverbund Mittendrin GmbH   39104 Magdeburg 

Jugendhilfe Oberberg   51702 Bergneustadt 

Kinder- und Jugendhaus „Zum Geiseltalsee“   06249 Mücheln 

Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtungen Jochen Sprenger GmbH   24119 Kronshagen 

Kinderheim Lippert e.V.   83257 Gstadt am Chiemsee 

Kreisvolkshochschule Aurich   26605 Aurich 

Landepunkt   26123 Oldenburg 

Landesjugendamt Sachsen Anhalt   06112 Halle (Saale) 

Life Jugendhilfe GmbH   44795 Bochum 

Mutabor   53783 Eitorf 

Projekt Husky 50859 Köln    

Psychagogische Kinder- und Jugendhilfe Rittmarshausen e.V.   37130 Gleichen 

QuoVadis Jugendhilfe Projekt GmbH   42103 Wuppertal 

Schule am Schäfersee/ Grundschule 13407 Berlin- Reinickendorf 

Stiftung Leuchtfeuer   50668 Köln 

Universitätsklinikum Erlangen - Kinder- und Jugendabteilung für Psychische Gesundheit   91054 Erlangen 

Vorgebirgsschule - Förderschule für geistige Entwicklung   53347 Alfter    

Wattenbeker GmbH   17279 Lychen 

Wellenbrecher e.V. 53879 Euskirchen   

 
2. Aktuelle Berichte aus der Praxis professioneller Erziehung (jeweils wörtlich zitiert) 

2.1 Regelschule anonym (Tabuthema „Handlungsunsicherheiten in professioneller Erziehung“) 

- Kind verlässt während der Pause das Schulgebäude. 

- S. weigert sich, den Unterrichtsraum zu verlassen, nach mehrmaliger Aufforderung. 

- Gewalttätige Auseinandersetzung - wie verhalte ich mich? 

- Inklusion im Ernstfall: Lehrer allein in der Klasse (z.B. ohne Schulhelfer) und die Klasse muss allein bleiben…  

- Medikamentenvergabe? 

- Kind schneidet Mitschüler in die Ponyhaare 

- Dürfen wir Schülern Dinge wegnehmen, die den Unterricht stören (Handy, Karten, Bälle)? 
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- Können/ müssen Kinder Schuleigentum (z.B. Karten) ersetzen, wenn sie dies mutwillig zerstören? 

- Ein Schüler schreit, weil er in einem Spiel abgeworfen wurde, unerträglich laut in der Turnhalle, anschließend im Um-

kleideraum. Lässt sich mit keinem legitimen Mittel beruhigen. Tritt, schreit völlig hysterisch. Die restliche Klasse verlässt 

so schnell wie möglich die Halle, ist unbeaufsichtigt aber in „Sicherheit“ vor der Wut des Mitschülers. Der Lehrer be-

kommt mit Worten den Schreier nicht aus der Halle. Ohne Berührung, also Tragen, oder fremde Hilfe keine Gewährleis-

tung der Aufsichtspflicht, weder dem Einzelnen noch der Klasse gegenüber. 

- Schüler weigert sich vehement, einen Ort zu verlassen, an dem er selbst- und fremdgefährdend aktiv ist. 

 

 2.2 Förderschule anonym 

- Svenja ist oppositionell und stört damit den Unterricht der Klasse. Die Lehrerin reagiert zunächst nonverbal und gibt ihr 

stumme Hinweise durch verabredete Zeichen. Als dieses nicht hilft, spricht sie die Schülerin direkt an und bittet sie, leise 

zu sein. Die Schülerin protestiert weiter und setzt sich schließlich als Ausdruck ihres Protests unter ihren Tisch. Die 

Lehrerin setzt den Unterricht fort und ignoriert zunächst dies. Als S. nach mehreren Minuten nicht „auftaucht“, setzt sich 

die Lehrerin ebenfalls hinter ihrem Pult auf den Boden, um humorvoll den Konflikt aufzulösen. Die Schülerin verharrt in 

ihrer Position. Nun greift die Lehrerin sie am Oberarm, und zieht sie mit festem Griff unter dem Tisch hervor und setzt 

sie auf einen einzelnen Stuhl hinten in der Klasse. Die Lehrerin sagt, sie könne sich melden, wenn sie wieder am Unterricht 

teilnehmen möchte. Als eine neue Unterrichtsphase beginnt, erwacht ihr Interesse. Bald meldet sie sich ordentlich und 

leise. Die Lehrerin reagiert darauf nicht sofort, sondern lässt die Schülerin nun ihrerseits spüren, wie es sich anfühlt, wenn 

man warten muss, dass jemand reagiert. Als die Lehrerin schließlich auf die Meldung reagiert, erklärt die Lehrerin S., 

warum sie auf ihre Meldung nicht unmittelbar reagiert hat. 

- Marc besitzt eine recht aufwendige Armbanduhr, die Piep-Signale aussendet und den Unterricht stört. Die Lehrerin hat 

mit seinem Vater besprochen, dass M. keine Uhr benötigt, zudem sei er dadurch abgelenkt. Der Vater achtet infolge 

darauf, dass die Armbanduhr zu Hause bleibt. Zu Beginn des 2. Schuljahres trägt M.   erneut die Armbanduhr. Die Lehrerin 

spricht den Vater an und erfährt, dass dieser nach wie vor bez. der Uhr achtsam ist. Ihm sei es recht, wenn die Lehrerin 

die Uhr notfalls wegnähme. Dies geschieht in der Folgezeit. Die Lehrerin steckt die Uhr in die Schultasche des M., weil 

er damit gespielt hat. Sie sagt ihm, die Uhr solle bis zum Schulende in der Tasche verbleiben. Später beobachtet die 

Lehrerin, wie M. unter dem Tisch erneut mit seiner Uhr spielt. Sie geht zu ihm, nimmt ihm mit entschlossenem Griff die 

Uhr ab und schließt sie in den Schrank ein. Dem protestierenden Schüler erklärt sie, dass dies so mit seinem Vater be-

sprochen sei. Sie schlägt dem Vater vor, die Uhr in den Herbstferien dem Schüler zurückzugeben. Der Vater stimmt dem 

zu. M. erhält dann seine Uhr zurück. 

- Paul provoziert durch unaufgefordertes Reden im Unterricht, versucht, andere Mitschüler zum Stören anzustacheln. Die 

Lehrerin unternimmt mehrere verbale Versuche, P. für den Unterricht zu gewinnen. P. stört weiter und geht dabei- Tische 

anrempelnd- durch die Klasse. In einem günstigen Moment greift die Lehrerin P. am Oberarm und drängt ihn aus dem 

Raum. Sie erklärt ihm, dass er außerhalb der Klasse arbeiten könne, wo eine Kollegin ihn beaufsichtige. Die Lehrerin 

bringt P. an seinen Platz außerhalb der Klasse. Nach einiger Zeit kommt P. laut störend in den Klassenraum zurück. Die 

Kollegin aus dem Vorraum kommt der Lehrerin zu Hilfe, nimmt ihn an die Hand und sagt, sie werde ihn zu einem anderen 

Kollegen in eine andere Klasse bringen. Mittlerweile ist ein weiterer Schüler der Klasse „angefixt“ und stört nun in glei-

cher Weise. Er geht durch die Klasse und lenkt provozierend andere Schüler ab. Die Lehrerin versucht, den Schüler zu 

beruhigen: verbal freundlich zunächst, dann laut und deutlich. Schließlich versucht sie, ihn zu greifen, aber er entwischt. 

Die Lehrerin bittet ihn ruhig, weiterzuarbeiten. Nach einer Weile findet sich der Schüler auf seinem Platz ein.  

- Leon stört vermehrt im Unterricht durch Spielsachen, die er in seiner Mappe in die Schule mitbringt. Daraufhin kontrol-

liert die Lehrerin morgens die Schulmappe und nimmt unterrichtsferne Gegenstände aus der Mappe heraus. Sie gibt sie 

L. erst am Ende des Schultages zurück, um Störungen zu vermeiden. 

-  Georg geht den Weg in die Klasse nicht ordentlich in der Reihe, hangelt sich auf der Treppe am Geländer hinauf. Die 

Lehrerin fordert ihn auf, den Weg noch einmal zu gehen und dabei die Treppe hinaufzusteigen ohne das Geländer zu 

benutzen. Dies schule seinen Gleichgewichtssinn. G. geht den Weg nun wie gefordert. 

- Zwei Schüler der dritten Klasse beginnen aufeinander einzuprügeln. Ein Grund hierfür war für die Lehrerin nicht er-

sichtlich. Um die Kinder zu schützen, geht die Lehrerin dazwischen. Da die beiden aggressiven Jungs auf verbale Ermah-

nungen nicht reagieren, hält die Lehrerin sie körperlich auseinander. Beim Versuch, eines der Kinder an den Händen 

festzuhalten, beginnt dieses, auf die Lehrerin einzuschlagen. Muss sie die Schläge aushalten?.Darf die Lehrerin festhalten? 

Kann man ein Handlungskonzept erstellen, nach dem dann vorgegangen werden kann? 

- Anton weigert sich, aus der Klasse zu gehen. Es schreit, wirft sich auf den Boden und schlägt gegen Einrichtungsgegen-

stände. Welche der folgenden Varianten ist angeraten? A. Das Kind an die Hand nehmen und zu einem Kollegen bringen, 

was evtl. nur mit körperlich starkem Einsatz gegen das sich wehrende Kind funktioniert? 

 B. Den Raum mit dem Rest der Klasse verlassen, um dem Kind die Bühne zu nehmen? C. Die Situation ignorieren, was 

meist nicht funktioniert, weil andere Kinder darauf anspringen? 
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- Ein Schüler wirft mit Gegenständen im Klassenraum. Er muss eine Auszeit auf d. Flur nehmen. Da er als Reaktion 

anfängt zu spucken, werden ihm d. Hände über einen längeren Zeitraum festgehalten u. ein Mundschutz angelegt.  

- Ein Schüler weigert sich, in den Klassenraum zu kommen. Er wirft sich auf den Boden und bleibt liegen. Nach mehr-

maligen Ermahnungen wird er letztendlich gegen seinen Willen in die Klasse "gezogen“.  

- Selbstverletzenden Verhalten: Wann muss ich das selbstverletzende Verhalten eines Schülers unterbinden (um größere 

Verletzungen zu verhindern), wie sieht es mit eigener Verletzungsgefahr aus?  

- Darf ich einen Schüler aus Schutz vor sich selbst bzw. um andere zu schützen o. ihn zu beruhigen festhalten („sehr“ 

festhalten), auch wenn er sich wehrt? 

- Wenn Schüler berichten, dass Eltern häufig betrunken, oft abwesend oder aggressiv (Schläge, Anschreien) sind und 

auch Geschwister bedrohen: Wann und wie muss ich einschreiten? Die Familie ist dem Jugendamt bekannt. 

 

2.3 Corsten Jugendhilfe GmbH   53940 Hellenthal - Förderschule und Erziehungshilfe 

- Wie können Pädagogen verbesserte Handlungssicherheit erlangen, vor allem vor dem Hintergrund der teilweise un-

glücklich entschiedenen Gerichtsurteile, wie das gegen einen Lehrer aus Kaarst nach Durchführung einer pädagogischen 

Maßnahme wie „Nachsitzen“, welches ihm in erster Instanz als Freiheitsentzug angelastet wurde? 

- Wie ist dem Problem nachhaltig zu begegnen, dass bestimmte junge Menschen mit herausforderndem Verhalten („Sys-

temsprenger“) sowohl innerhalb des Schulsystems aber auch in der stationären Jugendhilfe enorm viele Ressourcen bin-

den, bei aber gleichzeitig stattfindender Ohnmacht der Gesellschaft?     

- Wie haben sich Erziehende zu verhalten, wenn verhaltensoriginelle junge Menschen sich oppositionell (aufmüpfig, be-

leidigend, drohend etc.) impulsiv oder auch aggressiv zeigen? Welche Handhabungen hat der Lehrer, Erzieher? 

- Wie ist nachhaltig dem jungen Menschen zu helfen, der morgens im Bett liegen bleibt und standhaft den Schulbesuch 

verweigert? Trotz Androhung und Besuch des Ordnungsamtes? 

- Was ist zu tun, wenn junge Menschen eine verordnete Medikation, die ihnen wegen ihrer ständigen Unruhe und Aggres-

sion gegeben werden soll, trotz Gesprächen und Arztbesuchen verweigern? 

- Was kann der Lehrer/ Erzieher einer Wohngruppe machen, wenn ein Schüler/ Bewohner das Klassenzimmer oder Be-

treuerbüro nicht verlassen will und verbale Aufforderungen negiert werden?  

- Was kann ein Lehrer/ Erzieher einer Wohngruppe machen, wenn ein Schüler seine Schulaufgaben nicht erledigt und 

stattdessen den Raum verlassen will? 

- Was kann der Lehrer machen, wenn ein Schüler seine Füße provokant auf den Tisch legt, den Mundschutz nicht trägt 

und im Unterricht anfängt zu essen und dabei die Essensreste auf den Boden fallen lässt? Die Lösung, den Schüler von 

seinen Eltern abholen zu lassen und weitere Ordnungsmaßnahmen haben allesamt keinen Erfolg gezeigt. 

- Eine mir bekannte Jugendhilfeeinrichtung in NRW arbeitet rechtsproblematisch in der Nutzung eines so genannten „Ak-

tionsraums“. Dort habe ich von Mitarbeitern einer Wohngruppe erfahren, dass der Raum für junge Menschen genutzt 

wird, bei Eigen- oder Fremdgefährdung ohne richterliche Genehmigung im Kontext „freiheitsentziehender Maßnahmen“ 

(§ 1631b BGB). 

- Das Landesjugendamt Rheinland hat zwar im März 2016 eine Broschüre „Förderung von Kindern und Jugend-

lichen in Einrichtungen und der Schutz ihrer Freiheits- und Persönlichkeitsrechte“ veröffentlicht, die versucht, 

rechtliche Grenzen pädagogischer Arbeit zu beschreiben, davon ist freilich im Sinne der Nachvollziehbarkeit von 

Landesjugendamt- Entscheidungen nichts zu bemerken. Bei der Vorstellung dieses Papiers gegenüber den Ein-

richtungen äußerte ein hinter mir sitzender Leiter einer großen NRW-Einrichtung mir gegenüber: „ich kenne das 

Papier, werde es aber sicherlich meinen Mitarbeitern nicht zur Verfügung stellen“. 

- Vor wenigen Jahren bat ich das Landesjugendamt schriftlich um Hilfe. Seitdem ich meine Einrichtung für ver-

haltensoriginelle Kinder und Jugendliche im Jahr 2004 eröffnete, sehe ich mich u.a. mit diversen Fragen zum 

Thema Handlungssicherheit allein gelassen. Eine von mir gewünschte Beratung zu konkreten immer wiederkeh-

renden schwierigen Alltagssituationen, wurde zurückgewiesen, mit der Argumentation, dass die Heimaufsicht für 

Situationen des Alltags nicht Ansprechpartner sei, sondern die belegenden fallzuständigen Jugendämter.   

- Das Landesjugendamt erteilt in der Einrichtungsaufsicht Pauschalweisungen ohne Begründung bzw. ohne 

schlüssige Begründung im Sinne des „Kindeswohls“, etwa im Zusammenhang mit „freiheitsentziehenden Maß-

nahmen“, die bereits richterlich genehmigt sind (§ 1631b II BGB). Es gilt das Prinzip „Ich will das!“  

   

2.4 Förderschule und Heim für geistige Behinderung anonym  

- Steinattacke auf Klassenfenster: „Wo war die Schulbegleitung?"  

- Weglaufaktionen von A. während der Schulzeit bzw. bei außerschulischen Lerngängen  

- Kann ich ohne Verletzung der Aufsichtspflicht junge Leute (Schulbegleiter, FsJ) mit Schülern zum Einkaufen schicken? 

- Was passiert, wenn sie im Supermarkt etwas beschädigen, was passiert bei einem Unfall? 
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- Ein Schüler wirft mit Gegenständen im Klassenraum. Er muss eine Auszeit auf dem Flur nehmen. Da er als Reaktion 

anfängt zu spucken, werden ihm die Hände über einen längeren Zeitraum festgehalten und ein Mundschutz angelegt. 

Dieses Verhalten ist m.E. nicht pädagogisch begründbar. Hier müssten andere Maßnahmen wie Ablenken, strukturierte 

Instruktion, Verstärker etc. ergriffen werden.  

- Schüler weigert sich, in den Klassenraum zu kommen. Er wirft sich auf den Boden und bleibt liegen. Nach mehrmaligen 

Ermahnungen wird er gegen seinen Willen in die Klasse "gezogen“. Aus meiner Sicht nicht akzeptabel. Aber was tun? 

- Selbstverletzenden Verhalten: Wann muss ich dies unterbinden, um größere Verletzungen zu verhindern? Wie sieht es 

mit eigener Verletzungsgefahr aus? Selbstverletzendes Verhalten muss unterbunden werden. Was ist zu tun? 

- Separierung: darf ich einen Schüler, der sehr fremdaggressiv ist, auf andere Schüler los geht und Tische und Stühle durch 

den Raum wirft, im Nebenraum einschließen (Sichtkontakt ist vorhanden)? 

- Schüler L. stört massiv den Unterricht, indem er laut mit dem Stuhl wackelt, rhythmisch Geräusche erzeugt, klatscht, 

trommelt, verbal immer lauter wird, andere (unangemessen) maßregelt. Er grinst seinen Gegenüber dabei provokativ an. 

Lehrer sprechen ihn an, thematisieren die Schulregeln etc., bieten Rückzug / Ruhe an. Wenn dies jedoch nicht hilft, müssen 

wir Lehrer körperlich agieren, um den massiv störenden Schüler aus der Gemeinschaft zu separieren: oft „Zerren, Hin-

ausschleifen oder -schieben“ vonnöten. Wie weit darf der körperliche Einsatz gehen?  

- Ein Erwachsener ist erfahrungsgemäß intensiv eingebunden, um L. zu beruhigen, mit ihm zu sprechen. Was mache ich, 

wenn ich alleine im Unterricht bin und auch die Kollegin in der Nachbarklasse alleine wäre? Die 16-jährige Klassenhel-

ferin dürfte ich nicht mit ihm alleine lassen? Darf ausschließen und ihn vor der Klassenzimmertüre platzieren?  

- Schüler ist massiv autoaggressiv, extreme motorische Unruhe, Busfahrt nur mit Gurt und individueller Begleitung, keine 

Medikamente, kein Nachmittagsunterricht. Schüler läuft permanent aus Räumen, in andere (Klassen)räume hinein, lehnt 

sich auf Tische, verschiebt diese, schreit derart laut, dass es nicht auszuhalten ist. Kein Zugang möglich, lässt sich auf 

Angebote, die sonst greifen nicht ein. Teufelskreis wenn Schulbegleiter ausfällt.  

- Denkbare Lösung in Ausnahmesituation: Isolation im leeren, abgeschlossenen Raum, da er nur zur Ruhe kommt, wenn 

er keine Ausweichmöglichkeiten hat. Schulbegleiter sitzt davor, schaut in regelmäßigen Abständen in den Raum. 

- Wie ist das rechtlich mit der Vergabe von Medikamenten? Wird bei einem Schüler eine tägliche Medikamentengabe 

vergessen und hat dies gesundheitliche Konsequenzen für ihn, können wir dafür haftbar gemacht werden?  

- Schüler mit massiver Tendenz zur Fremdaggression, die sich meistens gegen Lehrer oder Schulbegleiter richtet. Dabei 

handelt es sich i.d.R. um Festkrallen in Haut, Haaren oder Kleidung. Es kann auch passieren, dass er heftig tritt, dabei 

Anderen schwerere Verletzungen zufügen kann. Die Aggressionen treten unvermittelt auf, oft ohne erkennbaren Grund. 

Welche Mittel sind in Akutsituationen legitim?  

- Ein schwermehrfachbehinderter Schüler schlägt seine Lehrperson, muss ich das als Lehrer aushalten? 

- Wenn Kinder ausgerastet sind und das Zimmer verwüsten, werden sie von 1 oder 2 Erwachsenen fixiert, d.h. auf dem 

Boden gelegt und so lange festgehalten, bis sie sich beruhigen. Da sie oft wild um sich schlagen, werden unangenehme  

Festhaltetechniken angewendet, die auch  schmerzhaft  sind. Anschließend werden oft noch die Zimmer leergeräumt, die 

Kinder müssen sich ihr Mobiliar „zurück verdienen“.  Fragwürdig erscheint auch, dass die Schlafmedizin schon am Nach-

mittag in etwas höherer Dosierung verabreicht wird, um Kinder zu beruhigen.  

-  Das Kind verweigert sich total. Ich habe mit ihm besprochen, dass es bei Wut und Ärger entweder in sein Zimmer oder 

in den Hausflur geht, um sich dort verbal und körperlich abzureagieren. Es weiß auch, dass es weder auf mich noch auf 

meine Möbel losgehen darf: für mich ist es dann auf der verbalen Ebene nicht mehr erreichbar. Dagegen darf es in seinem 

Zimmer machen, was es will. In der vorliegenden Situation reagiert das Kind nicht auf die Aufforderung, in sein Zimmer 

zu gehen. Ich sage ihm, dass ich es in den Flur stelle, wenn es nicht gehorcht. Da es sich weigert, trage ich es in den Flur 

und schließe die Tür von innen ab. Es macht in diesen Fällen keinen Sinn zu warten. Das Kind kommt nicht alleine in 

Bewegung, verharrt lange in einer selbstgewählten Pose oder es greift mich an: tritt, spuckt und schlägt. Nach wenigen  

Sekunden öffne ich die Tür und frage, ob wir  jetzt  weitermachen können: mit  Zähneputzen, Anziehen.. 

- Können wir als Mitarbeiter ein Kind streicheln oder auf den Schoß setzen? 

- Dürfen wir bestimmte Sachen verbieten und auch einziehen, die nicht unseren Werten entsprechen (z.B. Poster)? 

- Ein Jugendlicher nervt andere Kinder und weigert sich dann aus der Situation zu gehen. Darf ich den Jugendlichen 

„handfest“ (Arm ziehen, schieben, drücken…) aus der Situation transportieren? 

- Wie können wir uns als Mitarbeiter (rechtlich) absichern, wenn wir Jugendliche des anderen Geschlechts betreuen (müs-

sen)? Als Mann im Mädchenabteil bzw. als Frau bei den Jungs. 

- Ein Jugendlicher provoziert während der Mahlzeit die anderen Jugendlichen, indem er beleidigende Sprüche über deren 

Aussehen und Figur von sich gibt. Er ist jedoch nicht still, fängt vielmehr an, den Erzieher ebenfalls verbal zu beleidigen.  

Dies führt zu einer Belustigung der gesamten Gruppe, woraufhin der Erzieher den Jugendlichen auffordert den Raum zu 

verlassen. Der Jugendliche weigert sich, der Erzieher hält ihn am Arm, zieht ihn von seinem Stuhl und schiebt ihn aus 

dem Speiseraum. 
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- Nachdem sich zwei Jugendliche in ihrem Zimmer während der Hausaufgabenzeit fortlaufend gegenseitig provozieren 

und sich mit Gegenständen bewerfen, wird ihnen angedroht, die Zimmertüre auszuhängen, sollten sie diese nicht geöffnet 

lassen und sich um ihre Hausaufgaben kümmern. Die gegenseitigen Provokationen und Schuldzuweisungen ziehen sich 

über den gesamten Tag bis zur Schlafenszeit. Beide beschuldigen sich gegenseitig, Gegenstände zerstört zu haben. Ein 

gemeinsames Gespräch, wie sie mit dem Eigentum des Anderen umgehen und die Zeit der Hausaufgaben positiv nutzen, 

ist nicht möglich. Da sie ihre Zimmertüre immer wieder schließen, wird ihnen die Zimmertür ausgehängt. 

  

2.5 KJH-akut.de  57638 Schöneberg - ungelöste Beispiele aus dem Erziehungsalltag: 
- Jugendlicher klopft an die Tür der Leitung, die sich im Personalgespräch befindet. Die Tür wird geöffnet, er stellt einen 

Fuß in die Tür, nachdem die da Leitung äußert, aktuell keine Zeit zu haben. Darf der Jugendliche weggeschoben werden, 

damit die Tür wieder geschlossen werden kann?  

- Jugendlicher telefoniert mit Video im Hausflur. Fachkraft bittet das Handy auszuschalten. Er filmt die Fachkraft und 

sagt ins Handy: „Da siehst du mal, wie hier mit mir umgegangen wird.“ Die Fachkraft beschwert sich beim Träger, dass 

das Recht auf das eigene Bild nicht respektiert wird. Darf der Träger das Handy einziehen? 

- Es riecht nach Zigarettenrauch im Haus, obwohl auf dem gesamten Gelände der Einrichtung Nikotinverbot herrscht. 

Darf das Zimmer von verdächtigem Minderjährigem durchsucht werden? 

- Jugendlicher will nicht aus dem Auto aussteigen/ in das Auto einsteigen. Andere sind davon betroffen, weil eine Aktion 

nicht fortgesetzt werden kann. A) wenn er im Auto randaliert, darf die Fachkraft ihn aus dem Auto ziehen? B) Darf die 

Fachkraft die Tür zu halten, damit er nicht aus dem Auto auf die vielbefahrene Straße läuft? 

- Jugendlicher macht im Außengelände laut Musik, um Fachkraft zu provozieren. Darf die Fachkraft die Musikquelle 

(z.B. Handy, Box) abnehmen? 

- Jugendlicher versteckt Messer im Ärmel und stellt sich in die Tür, um Fachkraft zu „erwischen“. Darf körperliche Gewalt 

angewendet werden, um das Messer abzunehmen? 

- Ein Kind will auf die Straße laufen: im Streit, um die Fachkraft zu provozieren. A) Darf die Fachkraft das Kind gegen 

dessen Willen an der Hand/ am Handgelenk/ am Arm halten, während an der Straße gegangen wird? B) Darf die Fachkraft 

die Selbst- und Fremdgefährdung abwenden durch den „Polizeigriff“ (Armhebel auf dem Rücken), um zurück in die 

Einrichtung zu gelangen? 

-  Jugendlicher steht im dringenden Verdacht ein Handy des Trägers entwendet zu haben. A) Darf die Fachkraft die 

Taschen (Jacke/Hose) anfassen? B) Darf die Fachkraft ihn festhalten, um ihn durchsuchen zu können? 

-  Jugendlicher hat den Hausschlüssel der Einrichtung unerlaubt an sich genommen. Darf die Fachkraft den Schlüssel mit 

körperlichem Einsatz abnehmen, wenn er sich weigert? 

- Jugendlicher sitzt im Gemeinschaftsraum und will nicht in das eigene Zimmer gehen. Die Nachtbereitschaft ist schon 

eingetroffen. A) Dürfen die Fachkräfte ihn aus dem Stuhl heben und ins Zimmer „tragen“? B) Dürfen Fachkräfte das 

androhen? 

- Jugendlicher ist eingekotet, weigert sich aber zu duschen. Darf damit gedroht werden, dass Fachkräfte ihn duschen, falls 

er es nicht eigenständig macht? 

 

2.6 Haus Maria Frieden 42555 Velbert 

Das Seminar war für uns in pädagogischen Grauzonen wichtig, da Antworten gegeben wurden. 

2.7 Heilpädagogisch therapeutische Jugendhilfeeinrichtung Landhaus Am Wiesgrund 88171 Weiler Simmerberg: 

Durch das Seminar des Projekts Pädagogik und Recht wurden unsere zusätzlichen offenen Fragen im Kontext des 

Gewaltverbots der Erziehung zufriedenstellend beantwortet. Insbesondere haben dabei viele Kollegen auch ein 

Handwerkszeug für den Alltag mit in die Hand bekommen. Bei unseren Themen stand nicht der Machtmissbrauch, 

sondern die Handlungsunsicherheiten und der verbesserte Kinderschutz in der Erziehungspraxis für jeden einzel-

nen Pädagogen im Mittelpunkt des Seminars. Hier konnten Sie uns wertvolle Tipps, Zusammenhänge und weitere 

Grundlagen vermitteln. Nochmals vielen Dank für dieses Seminar. 

2.8 Erziehungshilfe- Einrichtung anonym (es zeigt sich die Betriebserlaubnisabhängigkeit gegenüber dem Landesju-

gendamt im Kontext der Einrichtungsaufsicht nach §§ 45ff SGB VIII).  

Als Betreiber von zwei Intensivgruppen sowie zahlreihen anderen Angeboten zur Fremdunterbringung junger Menschen 

sehen sich unsere Mitarbeitenden immer wieder Situationen ausgesetzt, in denen es einer hohen Fachlichkeit und vieler 

Reflexionsmöglichkeiten bedarf, um angemessen zu reagieren. Wie können Sie jungen Menschen Grenzen vermitteln, 

ohne sich dabei selbst einer Anzeige auszusetzen? Wie können sie auf Grenzverletzungen reagieren ohne selbst die Gren-

zen der jungen Menschen zu verletzen? Erschwert wird der pädagogische Alltag durch Berichte über eindeutige Grenz-

verletzungen in den Medien (z.B. Haasenburg, zuletzt "Greta" in Viersen) - aber auch dadurch, dass es keine Regelung 
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gibt, was denn eine zulässige Grenzsetzung ist. Was ist erlaubt? Die jungen Menschen, die in stationären Settings leben, 

haben allzu oft so negative Erfahrungen vor ihrer Unterbringung machen müssen, dass sie auffälliges/abweichendes Ver-

halten zeigen, welches im pädagogischen Alltag begrenzt werden muss - auch schon deshalb, um ein Gewaltverbot unter 

den jungen Menschen in der Wohngruppe durchzusetzen. Wir begrüßen daher sehr die Bemühungen, hier eine für 

die Praxis anwendbare Legaldefinition von zulässiger Grenzsetzung zu erhalten. Es würde im besten Fall die Mit-

arbeitenden in den stationären Settings der Jugendhilfe bei ihrer Arbeit unterstützen. Bislang müssen sie in ihrem 

beruflichen Alltag eine gesellschaftlich und dadurch auch juristisch nicht gelöste Frage individuell beantworten - 

und tragen die Verantwortung, wenn ihre "Antwort" rückblickend von Dritten als unzutreffend eingeschätzt wird.  

2.9 Erziehungshilfe- Einrichtung anonym (Betriebserlaubnisabhängigkeit gegenüber dem Landesjugendamt) 

Immer noch aktuell: ein Jugendlicher gibt seinen Zigaretten / seinen Alkohol auch nach mehrmaliger Auffor-

derung nicht heraus. Bei den nachfolgend aufgeführten Beispielen, Interventionen die die Mitarbeiter 

unsicher machen, geht es fast immer um Sanktionen/ Grenzsetzungen oder Interventionen. Aus Lei-

tungssicht gibt es auch organisatorisch strukturelle Defizite/ Probleme.  

Beispiel 1.: Ein Jugendlicher verlässt in Erregung eine Gesprächssituation. Mit dem Jugendlichen ist keine 

Exit Strategie vereinbart, die da lautet wenn ich erregt bin darf ich nach Absprache ein Gespräch verlassen 

bevor ich unsachlich werde oder schlimmeres geschieht. Der Mitarbeiter steht nun vor der Situation den Ju-

gendlichen ziehen zu lassen, mit der Konsequenz das eben jener möglicherweise beim nächsten Mal das Ge-

sprächsende wieder nicht abwartet und für sich entscheidet aufzustehen. Möglicherweise nehmen auch andere 

Jugendliche das Beispiel zum Anlass ebenso zu reagieren und Gesprächssituationen zu verlassen. Bei größeren 

Gesprächsrunden erfolgt dann möglicherweise der Massenexodus und das Gespräch bleibt ohne Ergebnis. 

Eine Alternative wäre sich einem Jugendlichen in den Weg zu stellen und ihm zu bedeuten, das das Gespräch 

noch nicht zu Ende ist. Nötigenfalls auch unter Einsatz seines Körpers. Die Folge ist dann eventuell eine 

körperliche Auseinandersetzung. Das Landesjugendamt könnte hier die Verhältnismäßigkeit in Frage stellen.  

Fußball: Ein Jugendlicher möchte nicht mitspielen, Fußball gehört aber zum Pflichtprogramm der Gruppe. 

Der Jugendliche setzt sich auf die Bank, die Pädagogen regieren nicht. Beim nächsten Mal bringt sich der 

Jugendliche ein Buch mit, beim übernächsten Mal haben zwei weitere Jugendliche keine Lust, irgendwann 

spielen nur noch die Pädagogen oder Fußball fällt aus. Alternative wäre der Pädagoge reagiert schon beim 

ersten Mal und droht Konsequenzen an oder es gibt die Regel kein Jugendlicher setzt sich hin, man muss sich 

auf dem Spielfeld befinden. Beispiel 3.: Küche geschlossen, kein freier Zugang rund um die Uhr zu Lebens-

mitteln. Wir haben Jugendliche die würden dauerhaft den Kühlschrank plündern, da sie kein Maß haben. Das 

Problem von scharfen Küchenwerkzeugen wird dabei an die Gruppen zurückgespielt. Beispiel 4.: Ein Jugend-

licher soll für eine gewisse Bedenkzeit sein Zimmer nicht verlassen. Der Jugendliche widersetzt sich der Auf-

forderung. Der Mitarbeiter stellt sich in die Tür. Es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung weil der 

Jugendliche den MA zur Seite stößt.  Beispiel 5./ Körperliche Begrenzung /Festhalten: Hier stellt sich nicht 

nur immer wieder die Frage der Verhältnismäßigkeit (Jugendlicher würgt und bespuckt den MA, der Mitar-

beiter ohrfeigt den Jugendlichen um die Auseinandersetzung zu beenden), sondern auch die Frage wann melde 

ich den Vorfall als BV? Nach Art und Schwere, Nach fünf Minuten, nach 10? Grundsätzlich sind BVs an sich 

ein Thema. Es gibt keine Richtlinie wann und was gemeldet soll. Hier entscheidet jeder Träger, jede Leitung 

für sich selbst. Zu den organisatorisch-strukturellen Defiziten: Das Landesjugendamt gibt nur wenig explizite 

Orientierungshilfen. Meist nur auf Nachfrage und dann oft nur vage. Ein sehr großes Problem ist m.E. das 

jedes Landesjugendamt (Rheinland und LWL) zu bestimmten Themen unterschiedliche Auffassungen 

vertreten. Schlimmer noch: Mitarbeiter desselben LJAs können zu gleichen Sachverhalten unterschied-

liche Meinungen haben. Es wirkt meiner Meinung nach verunsichernd, wenn der zuständige Mitarbei-

ter A die Haltung I vertritt, im Urlaub durch Mitarbeiter B die Haltung II vertreten wird. 

 

2.10 Kinder- und Jugendpsychiatrie anonym 

- 15-jährige Patientin kratzt sich immer wieder heftig mit ihren Fingernägeln, die sehr lang sind, auf. Sie 

weigert sich aber, Handschuhe zu tragen oder sich die Fingernägel schneiden zu lassen. Beruhigende Medika-

mente verweigert sie ebenso. Wie können wir vorgehen? Dürften Fingernägel gegen den Willen des Mädchens 

geschnitten werden (auch, wenn sie dafür von mehreren Personen festgehalten werden muss)?      
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- 11-jährige Patientin weigert sich am Abend zur Nachtruhe in ihrem Zimmer zu bleiben. Sie rennt immer  

wieder auf den  Gang, schreit  dort herum, klopft an fremde  Türen, schmeißt z.T. Stühle um und hindert  die 

Anderen  am Einschlafen. Sie hat sichtlich Spaß daran, wenn andere ihr hinterherlaufen, um sie davon abzu-

halten. Sie ist nicht körperlich aggressiv in dem Sinne, dass sie Andere angreift. Lediglich, wenn sie angefasst 

wird, beißt/ tritt/ zwickt sie. Darf man sie z.B. in ihrem Zimmer einsperren? Macht es einen Unterschied, ob 

sich ein Mitarbeiter mit einsperrt ? 

- Mittags gibt es eine Stunde Mittagsruhe, während der sie im Zimmer bleiben sollen. Welche Handhabe haben  

Mitarbeiter, wenn sich Kinder/Jugendliche nicht daran halten, immer wieder das Zimmer verlassen? 

- PatientIn weigert sich, beim Gruppenausflug mitzugehen. Darf sie mit sanfter Gewalt mitgezogen werden? 

- Dürfen im Verdachtsfall Kleiderkontrollen und/ oder Zimmerkontrollen in Abwesenheit betreffender Pati-

entInnen  durchgeführt werden, z.B. bei Verdacht, dort seien Rasierklingen versteckt? 

- Auf der Station sind Handys erboten. Darf das Handy einer/ m  PatientIn, die/ der sich  nicht  daran  hält, 

weggenommen werden? Darf dies „mit Gewalt“ erfolgen, wenn der Patient sich weigert? 

- Eine 14-jährige Patientin ist starke Raucherin. Darf sie von der Pflege in den Alleinausgang gelassen werden, 

wenn sie angibt, dort rauchen zu wollen?  An- genommen, sie hat Zigaretten und Feuerzeug in der „Eigen-

tumsbox“ (Box mit Dingen, die auf Station verboten, im Ausgang aber erlaubt sind, z.B. Geldbeutel, Handy): 

dürfen Zigaretten/ Feuerzeug in den Ausgang mitgegeben werden?  

-Stationstüren sind zugesperrt („halboffen“). Eine 15jährige, sehr impulsive Patientin hat sich gerade über das 

Pflege- Erziehungsteam aufgeregt, ist sehr erregt und möchte sofort und unmittelbar die Behandlung abbre-

chen, die Station verlassen. Darf ihr dies - im Hinblick auf ihre starke Erregung mit möglichem Selbstgefähr-

dungspotential - zunächst verweigert werden? 

- Bei Vermeidung / Verweigerung von Therapieangeboten: besteht die Möglichkeit Kinder/ Jugendliche gegen 

ihren Willen aus dem Zimmer „zu ziehen“? 

- Welche Maßnahmen können ergriffen werden, wenn „Sitzzeiten“ bei Anorexie- PatientInnen nicht eingehal-

ten werden? Festhalten? 

- Kann ich ein Kind/ eine/n Jugendliche/n gegen seinen/ihren Willen entlassen, wenn es/ sie/ er sich mit Hän-

den und Füßen wehrt ? Kann ich es zulassen, dass Eltern/ Sorgeberechtigte das Kind mit körperlicher Gewalt 

mitnehmen (festhalten, heraustragen oder ziehen)? 

- In der Gruppe kursieren Gerüchte über unerlaubte Dateien auf einigen Handys (Pornographie, gewaltver-

herrlichende Texte). Die Pädagogen durchsuchen im Beisein der Jugendlichen die Handys. Bei zwei Jugend-

lichen werden Pornofilme mit minderjährigen „Darstellern“ gefunden. Die Handys werden einbehalten. 

2.11 Diverse andere Einrichtungen  

- Für den heutigen Tag sag ich mal einfach herzlichen Dank. Es waren für mich hochinteressante Themen, die ich noch 

nie so in meiner fast 35jährigen pädagogischen Laufbahn erfahren habe. Das mal alles so mit großem Fachwissen be-

leuchtet wurde, war auch für mich sehr wichtig und es hat für mein weiteres pädagogisches Arbeiten eine gute Grundlage 

geschaffen, mich selbst präziser zu beobachten und zu reflektieren. 

- Ich möchte mich nochmal bei Ihnen bedanken… das Feedback meiner Mitarbeiter -zur Veranstaltung- war durchweg 

positiv und ich kann Ihnen sagen, dass ist im seltensten Fall so! Danke für Ihr Angebot der weiteren Zusammenarbeit, auf 

welches ich sehr gern zurückgreifen werde.“ 

- Was wir bisher an Rückmeldungen bekommen haben, klang ohne Ausnahme durchweg positiv. Das waren (leider nur) 

3 Stunden, die sich wirklich inhaltlich gelohnt haben. Ich danke Ihnen (auch im Namen all unserer Angestellten) für Ihr 

Engagement und wünsche ihrem Projekt sowie Ihnen persönlich weiterhin viel Erfolg.“ 

 - Auf diesem Wege möchte ich Ihnen gerne einmal DANKE sagen. Ihr Internetauftritt „Pädagogik und Recht“ enthält 

eine Menge Anregungen und Fragestellungen, die ich für meine Arbeit sehr bereichernd erlebe. 

- Aus der Perspektive der neuen Projektideen habe ich in meiner langjährigen Arbeit wohl Fehler gemacht. 

 

2.12 Landesjugendamt Sachsen- Anhalt 

Ihre Anregungen aus unserem Gespräch in Halle, aus der Veranstaltung und Ihre schriftlichen Ausführungen 

haben innerhalb der Heimaufsicht im Land Sachsen- Anhalt eine spannende und gewinnbringende Diskussion 

angeregt. Ich persönlich setze mich gern mit Ihren konstruktiven Gedanken auseinander und versuche mein eige-

nes Handeln kritisch zu hinterfragen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. 
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Anhang 2 

Handlungsleitsätze der Jugendhilfe (Entwurf 5.9.2020) 

- Leitsätze professioneller Erziehung in schwierigen Situationen - 

 
Einführung   Die professionelle Erziehung der Jugendhilfe ist im pädagogischen Alltag immer wieder mit schwierigen 

Situationen verbunden, in denen die Gefahr von Machtmissbrauch besteht. Die PädagogInnen sehen sich mit der Her-

ausforderung konfrontiert, die fachlichen und rechtlichen Grenzen der Erziehung zu beachten, insbesondere das seit 

dem Jahr 2000 geltende „Gewaltverbot der Erziehung“, Vorgabe des Bürgerlichen Gesetzbuchs in § 1631 II BGB. 

Was aber sind in diesem Sinne „entwürdigende Maßnahmen“, abgesehen davon, dass Schlagen eindeutig verboten 

ist.? Antwort können Handlungsleitsätze geben, die der Orientierung verantwortlicher PädagogInnen und Behörden 

(Jugendamt und Landesjugendamt) in der Abgrenzung Erziehung - Gewalt dienen und insoweit der Handlungssicher-

heit im Gewaltverbot. Der unklare Gewaltbegriff wird in den Leitsätzen erläutert und die Basis für ein einheitliches 

Kindeswohlverständnis gelegt, eine wichtige Voraussetzung des Kindesschutzes. Die Leitsätze beschreiben in schwie-

rigen Situationen in Betracht kommende fachlich legitime und rechtlich zulässige Handlungsoptionen, selbstverständ-

lich vorbehaltlich der pädagogischen Indikation des Einzelfalls. Sie sind Hilfe in der erforderlichen Reflexion. Dabei 

wird im Interesse des Kindesschutzes der Gewaltbegriff weit ausgelegt und mit Machtmissbrauch gleichgesetzt. Das 

beugt fachlicher Illegitimität und Rechtsverstößen vor, als Straftat, Kindeswohlgefährdung oder in sonstiger Weise.  

 

Die Leitsätze haben die Bedeutung von Leitplanken, die den Rahmen fachlich legitimen und rechtlich zulässigen Han- 

delns sichern. Sie sind die Basis für transparente, selbstbindende pädagogische Grundhaltungen der Träger in jeweils  

ausformulierten „fachlichen Handlungsleitlinien“, wie diese seit 2012 das Bundeskinderschutzgesetz „zur Sicherung 

des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt“ vorsieht (§ 8b II Nr.1 Sozialgesetzbuch VIII/ SGB VIII). Sofern „fach-

liche Handlungsleitlinien“ Eltern / Sorgeberechtigten im Zeitpunkt der Aufnahme in Schriftform vorgelegt werden, ist  

deren spätere Zustimmung in erzieherische Einzelmaßnahmen entbehrlich. Auch dies zeigt die Bedeutung allgemeiner  

Leitsätze, ohne die Träger eigene „fachliche Handlungsleitlinien“ nicht entwickeln können. Im Übrigen: die um- fas-

sende Aufzählung fachlich legitimer, rechtlich zulässiger Handlungsoptionen ist in den Leitsätzen weder notwendig 

noch möglich, wohl das Eingehen auf grundlegende Ideen der Problemlösung und auf wichtige praxisbezogene Fragen.  

 

Handlungsleitsätze sind überwiegend auf grenzensetzende Pädagogik ausgerichtet, die in schwierigen Situatio- 

nen unentbehrlich sein kann. Dies darf aber nicht dazu führen, den Erziehungsauftrag insoweit einseitig zu 

interpretieren. Beziehungsaufbau, Zuwendung und Vorbildfunktion sind in der Erziehung unabdingbar.    

 

Gliederung:  1.. → fachlich- rechtliche Leitsätze   3.  → fachliche Leitsätze  25. → ausschließlich rechtlicher Leitsatz 

 

 1..    Der gesellschaftliche Auftrag der professionellen Erziehung umschließt zwei Komponenten: einerseits und 

vorrangig die Erziehung eines jungen Menschen. Zusätzlich müssen, wenn nötig, Aufgaben der rechtlich relevanten 

„Gefahrenabwehr“ wahrgenommen werden, beinhaltend geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen bei akuter Ei-

gen- oder Fremdgefährdung eines jungen Menschen. So kann z.B. ein Festhalten einerseits als Freiheitsbeschränkung 

fachlich begründbar und somit fachlich legitim sein (7ff), wenn es nachvollziehbar dem Ziel dient, ein pädagogisches 

Gespräch fortzuführen, das der junge Mensch einseitig beenden will, andererseits sich als „Gefahrenabwehr“ darstel-

len, wenn er bei akuter Fremdgefährdung am Boden fixiert wird (26).   

 2..    Teil des Erziehungsauftrags ist der Schutz des jungen Menschen, manifestiert in der „zivilrechtlichen Auf- 

sichtspflicht“. Er soll vor Schädigungen anderer oder durch andere bewahrt werden. Die Aufsichtspflicht beinhaltet 

die Verantwortung, auf einen vorhersehbaren Schaden in zumutbarer Weise fachlich legitim (7 ff) zu reagieren. Bei 

Schäden, die der junge Mensch durch andere erleiden kann, wird das Ziel der Eigenverantwortlichkeit, bei vorherseh-

baren Schäden anderer durch ihn das Ziel der Gemeinschaftsfähigkeit verfolgt. Die Aufsichtspflicht wird mit fachlich 
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legitimen Maßnahmen wahrgenommen, etwa mittels Ermahnung oder - falls erforderlich  und zumutbar - mittels Be-

gleitung und Unterstützung einer Fachkraft.  

 3.     Erziehung ist darauf ausgerichtet, die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen im Hinblick auf „Eigenver- 

antwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern“ (§ 1 SGB VIII), durch Zuwendung und Grenzsetzung. Erzie-

hung bedeutet, junge Menschen in ihrer Persönlichkeit anzunehmen, ihre persönliche Entwicklung zu unterstützen 

und zu fördern. Sie soll Orientierung bieten und Grenzen setzen, ohne die Würde zu verletzen.  

 4.     Gestärkte Handlungssicherheit und verbesserter Kindesschutz erfordern einen weitgefassten, mit Machtmiss- 

brauch gleichgesetzten Gewaltbegriff. Gewalt / Machtmissbrauch liegt bei fachlicher Illegitimität (7 ff) vor, darüber 

hinaus bei rechtswidrigem Handeln als Straftat, Kindeswohlgefährdung (5) oder in sonstiger Weise.   

 5..   Wichtige Voraussetzung des „Kindeswohls“ ist, dass fachlich legitim (7 ff) gehandelt, das heißt Gewalt / 

Machtmissbrauch vermieden wird. „Kindeswohlgefährdung“ liegt hingegen bei erheblicher Gesundheits- oder 

Lebensgefahr vor, darüber hinaus bei voraussichtlich andauernder Gefahr für die Entwicklung zur eigenverantwortli-

chen, gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in körperlicher, geistiger oder seelischer Hinsicht. 

 6.      Schwierige Situationen des Erziehungsalltags zu erkennen und sich gegenüber Mitverantwortlichen zu öff-

nen, ist Wesensmerkmal pädagogischer Kompetenz. Daraus erwächst die Chance, die eigene Handlungssicherheit zu 

festigen, mithin den Schutz der anvertrauten jungen Menschen. Offenheit und Transparenz sind Voraussetzungen fach-

licher Qualitätssicherung. Offene Diskussionskultur ist elementare Voraussetzung der Handlungssicherheit. 

 7. 0 In der Erziehung kann nur fachlich legitimes Handeln rechtmäßig sein, das heißt dem Kindeswohl ent-

sprechen. Entscheidungen sind in der Erziehung fachlich legitim, wenn sie geeignet sind, ein Ziel der „Eigen-

verantwortlichkeit“ und / oder der „Gemeinschaftsfähigkeit“ zu verfolgen (§ 1 SGB VIII).   

 

 8.      „Fachlich legitim“ bedeutet „fachlich begründbar“: eine Entscheidung ist nachvollziehbar geeignet, ein päda- 

gogisches Ziel der Eigenverantwortlichkeit oder Gemeinschaftsfähigkeit zu verfolgen. Um in der Abgrenzung Erzie-

hung - Gewalt / Machtmissbrauch eine ausschließlich subjektive Einschätzung fachlicher Legitimität zu vermeiden, 

ist in der erforderlichen Reflexion (9) aus der Sicht einer gedachten, neutralen Fachkraft zu entscheiden. Ohne Bedeu-

tung ist dabei pädagogische Wirksamkeit, vielmehr das nachvollziehbare Verfolgen eines pädagogischen Ziels als 

Prozess (27 / Prüfschema, Frage 1).  

 9.      Reflexion im Rahmen fachlicher Legitimität: Es ist wichtig, bei jeder Abgrenzung Erziehung - Gewalt / 

Macht- missbrauch drei aufeinander aufbauende Stufen zu unterscheiden: die persönliche pädagogische Haltung, die 

fachliche Legitimität und die rechtliche Zulässigkeit. Eine pädagogische Entscheidung kann ohne fachliche Legitimität 

nicht rechtmäßig sein. Ebenso wenig ist fachliche Legitimität ohne zugrundeliegende persönliche pädagogische Hal-

tung denkbar. Die drei Stufen sind wesentlicher Bestandteil jeder Selbst- und Teamreflexion.  Das Ergebnis der Refle-

xion lautet: meine / unsere Entscheidung ist fachlich legitim und rechtlich zulässig. Ich / wir habe / n nicht ausschließ-

lich die eigene pädagogische Haltung zugrunde gelegt, sondern anhand objektivierender Kriterien fachlicher Legiti-

mität und rechtlicher Zulässigkeit entschieden.  

10.    In der Bewertung fachlicher Legitimität ist die konkrete Situation des Erziehungsalltags entscheidend, 

auch  die Ressourcen des jungen Menschen, dessen Alter und Entwicklungsstufe sowie seine Vorgeschichte und Vor- 

erfahrungen mit ihm. Die Frage, welches Handeln fachlich legitim ist, ist demnach unter Berücksichtigung der päda-

gogischen Indikation des Einzelfalls zu beantworten. Die Leitsätze haben aber eine generelle Bedeutung für in 

Betracht kommende fachlich legitime und rechtlich zulässige Handlungsoptionen.        
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 11.   Da für Erziehung einzutreten ist, die fachlich legitim ist, sind demütigende Strafen wie Essensentzug /-zwang 

und fachlich illegitime Repressionen als Machtmissbrauch / Gewalt einzustufen. 

12.    Eine Entscheidung kann dann nicht fachlich legitim sein, wenn sie gegen Rechtsnormen verstößt, etwa 

gegen das Nichtraucherschutzgesetz. Wird z.B. das Rauchen auf dem Gelände geduldet, ist dies fachlich illegitim. Zu 

jeder Erziehung gehört das Ziel der Gemeinschaftsfähigkeit, das heißt das Beachten der Gesetze.   

 13.   Sofern eine schwer beherrschbare Situation mit dem Ziel der Beruhigung verlassen wird, damit ein / e KollegIn. 

übernimmt, ist dies fachlich legitim. Es entspricht nicht dem Erziehungsauftrag Lösungen zu erzwingen.  

 14.   Gespräche sind nur solange fachlich zielführend und damit fachlich legitim, solange noch ein pädagogisches 

Ziel erreichbar ist. Es ist zum Beispiel fachlich illegitim, ein Gespräch fortzuführen, wenn sich der junge Mensch 

diesem dauerhaft verweigert. Gegebenenfalls ist das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzugreifen. 

 15.   Pädagogischer Zuwendung wird gegenüber verbaler Grenzsetzung (Verbote, Konsequenzen) der Vorrang 

einge- räumt, Letzterer gegenüber aktiver Grenzsetzung wie die Wegnahme eines Gegenstands (z.B. Tabak / Drogen). 

 16.  „Unerwünschtes Verhalten“ lässt Erziehungsbedarf erkennen. Diesem wird durch Zuwendung und Grenzset- 

zung begegnet.   

 17.  Konsequenzen sollen in einem für den jungen Menschen erkennbaren und erklärten Bezug zum eigenen „uner-

wünschten Verhalten“ stehen. Fachlich illegitim, weil fachlich nicht begründbar, sind Repressionen.  

 18.   Reaktionen auf „unerwünschtes Verhalten“ stehen im Hinblick auf pädagogische Glaubwürdigkeit und  

fachliche Legitimität in dieser Reihenfolge zur Verfügung (kein Automatismus):   

 

a. Verbales Überzeugen  

 

b. Verbale Grenzsetzung: zum Beispiel Aufforderung ein Handy auszuhändigen  

 

c. Aktive Grenzsetzung in Aussicht stellen, zum Beispiel die Wegnahme eines Handys  

 

d. Aktive Grenzsetzung: die pädagogische Glaubwürdigkeit, in Aussicht gestellte Maßnahmen umzusetzen, und die 

Gefahr einer Machtspirale werden in ihrer situationsspezifischen Bedeutung gegeneinander abgewogen. Wenn mög-

lich werden körperliche Auseinandersetzungen vermieden, da pädagogisch nicht beherrschbar.  

 

 19.   Jede pädagogische Grenzsetzung, ob verbal oder aktiv mit körperlichem Einsatz, setzt voraus, dass ein junger 

Mensch keine eigenverantwortliche, gemeinschaftsfähige Entscheidung treffen kann. Andernfalls wäre er freiver- 

antwortlich für sein Handeln, eine pädagogische Grenzsetzung weder nötig noch vertretbar. Auch ist Voraussetzung, 

dass der junge Mensch die Grenzsetzung akzeptieren könnte, wenn er freiverantwortlich wäre. Besitzt er die notwen-

dige Einsichtsfähigkeit, ist ihm die Grenzsetzung in verständlicher Weise zu erläutern. 

 20.   Aktive pädagogische Grenzsetzung, das heißt pädagogische Grenzsetzung mittels körperlichen Einsatzes (etwa  

Festhalten, um ein noch fachlich legitimes Gespräch fortzuführen), sind angemessen: erforderlich, geeignet und ver-

hältnismäßig. Zum Beispiel ist ein Festhalten aufgrund eines entsprechenden Traumas ungeeignet. Das würde fachli-

cher Illegitimität bedeuten. „Verhältnismäßig“ bedeutet wiederum, dass keine andere, weniger belastende aktive 

Grenzsetzung in der Situation in Betracht kommt. Auch ist Voraussetzung, dass - sofern die Situation genügend Zeit 

bietet und die Erfahrungen mit dem jungen Menschen es zulassen - eine verbale Grenzsetzung erfolglos geblieben ist. 

Aktive pädagogische Grenzsetzungen sind als fachlich legitimes Handeln von Maßnahmen der „Gefahrenabwehr“ bei 
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akuter Eigen- oder Fremdgefährdung des jungen Menschen zu unterscheiden. Der „Gefahrenabwehr“ liegen aus-

schließlich rechtliche Anforderungen zugrunde (26). Auch werden aktive Grenzsetzungen der Freiheitsbeschränkung 

als fachlich legitimes Handeln von „freiheitsentziehenden Maßnahmen“ (§ 1631b II BGB) unterschieden. Letztere 

stellen ebenfalls Maßnahmen der „Gefahrenabwehr“ dar (21, 22).   

 21.   Die Wegnahme eines Gegenstands kommt als fachlich legitime aktive Grenzsetzung in Betracht, wenn es darum 

geht, den Sinn des Eigentums zu vermitteln, das heißt sie ist begrenzt auf jungen Menschen, die in ihrer Entwicklung 

den Sinn des Eigentums noch nicht begriffen haben und das Eigentum anderer beschädigen. Auch kann die Wegnahme 

eines Handys bei Verdacht gewaltverherrlichenden Inhalts fachlich legitim sein.  

 22.    Im Jahr 2017 ist § 1631b II BGB in das BBG eingefügt worden. Damit verbunden ist für die pädagogische 

Fachwelt der schwierige Auftrag, zwischen fachlich legitimer Freiheitsbeschränkung und „freiheitsentziehen-

den Maßnahmen“ zu unterscheiden (23), die richterlicher Genehmigung bedürfen und den rechtlichen Anforderun-

gen der „Gefahrenabwehr“ (26) unterliegen. Zum Beispiel ist das Wegschließen in einem Zimmer ohne Begleitung 

oder der Verschluss einer Zimmer-/ Haus-/ Gruppentür als fachlich illegitim einzustufen. Dies kann freilich - bei Vor-

liegen der rechtlichen Voraussetzungen der „Gefahrenabwehr“ - als zulässige „freiheitsentziehende Maßnahme“ recht-

lich zulässig sein. Das nächtliche Abschließen einer Wohnungs- oder Haustür dient hingegen dem Schutz der jungen 

Menschen und kommt als „freiheitsentziehende Maßnahme“ nicht in Betracht18. 

 23.    Zu unterscheiden sind fachlich legitime Freiheitsbeschränkung und „freiheitsentziehende Maßnahmen“. 

Dabei kann nur altersgerechtes Handeln als Freiheitsbeschränkung fachlich legitim sein, das heißt, geeignet ein 

pädagogisches Ziel zu verfolgen. Nicht altersgerechtes Handeln ist fachlich illegitim.  

Bei die Fortbewegungsfreiheit eines jungen Menschen betreffenden Entscheidungen ist also vorrangig die Frage  nach 

der Altersgerechtigkeit zu beantworten. Entscheidet die / der PädagogIn altersgerecht und auch insgesamt im Rahmen 

zielführender Pädagogik, handelt sie / er fachlich legitim (7 ff), ist von Freiheitsbeschränkung auszugehen. Ist die 

Entscheidung nicht altersgerecht, ist bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 1631b II BGB von „freiheits-

entziehenden Maßnahme“ auszugehen, die einer richterlichen Genehmigung bedürfen und den rechtlichen Anforde-

rungen der „Gefahrenabwehr“ unterliegen (26). Richterliche Genehmigung ist einzuholen, sobald mit Wahrscheinlich-

keit eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung eines jungen Menschen eintreten kann (Prognose), in der Regel auf- 

grund einmaligen unvorhersehbaren Geschehens. Die Genehmigung wird unter den Anforderungen der „Gefahrenab-

wehr“ erteilt (Ziffer 26). Stellt sich nach einer Prognose fachlich legitimer Freiheitsbeschränkung heraus, dass tatsäch-

lich der Bedarf einer "freiheitsentziehenden Maßnahme" besteht, ist eine Anpassung der Prognose zu überprüfen.  

Unter dem Vorbehalt der pädagogischen Indikation des Einzelfalls können folgende Beispiele als in Betracht 

kommende fachlich legitime Freiheitsbeschränkung (a) bzw. „freiheitsentziehende Maßnahme“ mit richterli-

cher Genehmigung (b) genannt werden: 

a.  Ein Kind auf das Zimmer schicken, damit es sich dort Gedanken zu einem vorherigen Regelverstoß macht. Auch 

Festhalten, um ein noch zielführendes, pädagogisches Gespräch fortzuführen (maximal 30 Minuten).  

 
18 § 1631b BGB: Eine Unterbringung des Kindes (oder Jugendlichen), die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, bedarf der Genehmigung 

des Familiengerichts. Die Unterbringung ist zulässig, solange sie zum Wohl des Kindes, insbesondere zur Abwendung einer erheblichen 

Selbst- oder Fremdgefährdung, erforderlich ist und der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch andere öffentliche Hilfen, begeg-

net werden kann. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmi-

gung ist unverzüglich nachzuholen. (2) Die Genehmigung des Familiengerichts ist auch erforderlich, wenn dem Kind, das sich in einem 

Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere 

Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig in nicht altersgerechter Weise die Freiheit entzogen werden soll. Absatz 1 Satz 2 

und 3 gilt entsprechend." 
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b. Einen jungen Menschen „über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig“ ohne Begleitung im Zimmer weg- schlie-

ßen. Auch Abschließen einer Gruppen- oder Haustür „über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig“. Entsprechend 

der Rechtsprechung liegt „ein längerer Zeitraum“ ab 30 Minuten vor.  

In diesem Zusammenhang der Hinweis, dass jeder fachlich nicht begründbare Eingriff in die Fortbewegungs- 

freiheit eines jungen Menschen als fachlich illegitim einzustufen ist, auch unterhalb 30 Minuten.    

 24.   Regeln werden unter dem Aspekt fachlicher Legitimität aufgestellt. Sie sind als pädagogische Regeln fachlich 

begründbar und somit zielführende Pädagogik. 

 25.   Da bei fachlich legitimen Grenzsetzungen in ein Kindesrecht eingegriffen wird, ist die vorherige Zustimmung 

der Eltern / Sorgeberechtigten erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass diese mit der im Zeitpunkt der Aufnahme 

vorhersehbaren Erziehungsroutine stillschweigend einverstanden sind. Dies sind niederschwellige Maßnahmen des 

pädagogischen Alltags wie gängige pädagogische Regeln und Konsequenzen, die vom Erziehungsauftrag mitgetragen 

werden. Anders sieht es z.B. bei nicht vorhersehbaren aktiven Grenzsetzungen aus, etwa bei der Wegnahme eines 

Handys bei Verdacht gewaltverherrlichenden Inhalts. Derartigem Vorgehen müssten Eltern / Sorgeberechtigte in je-

dem Einzelfall vorher zustimmen. Sinnvoll ist es aber, die pädagogische Grundhaltung des Trägers in „fachlichen 

Handlungsleitlinien zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt“ (8b II Nr.1 SGB VIII)  zu beschrei-

ben und Eltern / Sorgeberechtigten bei der Aufnahme schriftlich vorzulegen (siehe Einführung).  

 26.    Sofern bei Eigen- oder Fremdgefährdung junger Menschen in ein Kindesrecht eingegriffen wird   („Gefah- 

renabwehr“), müssen solche Maßnahmen erforderlich, geeignet und verhältnismäßig sein. „Verhältnismäßig“ 

bedeutet, dass keine andere, weniger belastende Maßnahme in Betracht kommt. Weitere Grundsätze: 

a. Es ist wichtig, dass bei Maßnahmen der „Gefahrenabwehr“ zugleich auch pädagogische Ziele verfolgt werden. Zum 

Beispiel ist während des Festhaltens beruhigend auf ein aggressives Kind einzuwirken. Grundsätzlich gilt: Maßnahmen 

der „Gefahrenabwehr“ sind kommunikativ so einzubetten, dass sie nicht zu sehr verstören. Zudem ist Voraussetzung, 

dass eine pädagogische Beziehung besteht. Diese ist wesentlich mitbestimmend dafür, ob sich z.B. ein junger Mensch 

festhalten lässt. Beziehungserfahrungen mit der/ m PädagogIn sind von großer Bedeutung.  

 

b. Wenn zugleich ein pädagogisches Ziel verfolgt wird, sind Maßnahmen der „Gefahrenabwehr“ nicht ausschließlich 

unter pädagogischem Aspekt zu betrachten. Da die rechtlichen Anforderungen der „Gefahrenabwehr“ weiterreichen 

als die der fachlichen Legitimität, sind sie stets wichtig. Würden Maßnahmen der „Gefahrenabwehr“ ausschließlich 

pädagogisch betrachtet, bestünde die Wahrscheinlichkeit, dass die zu beachtenden rechtlichen Voraussetzungen über-

sehen werden und in ausschließlich pädagogischer Sicht „der Zweck die Mittel heiligt“. Dann könnten Kindesrechte 

verletzt werden, das heißt Machtmissbrauch / Gewalt vorliegen. 

 

c.  Hat sich ein junger Mensch beruhigt, ist die Situation der „Gefahrenabwehr“ pädagogisch aufzuarbeiten Dies ist 

Voraussetzung für die rechtlich geforderte Eignung einer Maßnahme.  

 

d. Präventiv wirkende, fachlich legitime Erziehung, insbesondere Grenzsetzung, kann Maßnahmen der „Ge-

fahrenabwehr“ entbehrlich machen oder zumindest reduzieren.     

 27.   Prüfschema für die Planung:  mit Hilfe des folgenden Prüfschemas wird geprüft, ob Handeln fachlich legitim 

und rechtlich zulässig ist: mittels Abgrenzung zulässiger Macht von Machtmissbrauch / Gewalt. Anhand des Prüfsche-

mas kann im Team oder allein reflektiert werden, vorrangig im Kontext der Frage 1., die objektivierend zu beantworten 

ist, das heißt aus der Sicht einer gedachten neutralen Fachkraft. Die Beteiligung einer Leitungsfachkraft ist dabei zu 

empfehlen, falls diese fachliche Neutralität gewährleistet. Dadurch wird vermieden, dass die Reflexion ausschließlich 

auf der subjektiven persönlichen Haltungsebene durchgeführt wird.  
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Hinweis: in einem weiteren Anhang werden zukünftig typische Fallbeispiele fachlich - rechtlich bewertet  


